
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/5/16 93/08/0141
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1995

Index

50/04 Berufsausbildung

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs1;

BAG 1969 §12 Abs2;

KollV Angestellte Rechtsanwaltskanzleien Pkt11;

KollV Angestellte Rechtsanwaltskanzleien Pkt9;

Rechtssatz

Da bei einer Ausbildung zum Rechtsanwaltsgehilfen von einem "Lehrverhältnis sui generis" auszugehen ist, besteht ein

Anspruch auf die in KollV Angestellte in Rechtsanwaltskanzleien festgelegten Mindestsätze der Berufsgruppe I bzw II.
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